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Gemeinderatsdrucksache-Nr. 

113 / 2026 

 

Dezernat II Datum  08.04.2026 

Stadtkämmerei Gz.  20.01-20.44.00-

14/2019-3/2026-

141279/2026 

 Telefon  56-3374 

 
Behandlung Gremium Datum Status 

Vorberatung Verwaltungsausschuss 20.04.2026 nicht öffentlich 

Entscheidung Gemeinderat 30.04.2026 öffentlich 
    

Anlagen 

      

Betreff 

Stadtwerke Heilbronn GmbH: Abschlagszahlung auf Verlustausgleich 2026  

 

 

I. Antrag 

Die Auszahlung eines ersten Abschlags in Höhe von 5,0 Mio. EUR zum Verlustausgleich an 

die Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN) über die Kostenstelle 53505000 Kombinierte Ver-

sorgung, Sachkonto 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen wird genehmigt. 

 

II. Sachverhalt 

In der Risikoberichterstattung am 30.09.2024 wurde der Gemeinderat über die wirtschaftliche 

Lage der städtischen Beteiligungsunternehmen, unter anderem der Stadtwerke Heilbronn 

GmbH unterrichtet. 

 

Mit Drucksachen 298/2023, 110/2024, 267/2024, 130/2025 wurden bereits Zahlungen im 

Rahmen eines Verlustausgleichs an SWHN behandelt. Vor diesem Hintergrund ist dauerhaft 

mit wesentlich höheren Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt zu rechnen. 

 

Das prognostizierte Defizit der SWHN ist mit einem Planansatz von 11 Mio. EUR im städti-

schen Haushaltsplan 2026 berücksichtigt. Die Höhe des Auszahlungsbetrags orientiert sich 

letztlich am tatsächlichen SWHN Jahresverlust 2026 gem. Jahresabschluss. Zur Gewährleis-

tung der Liquidität der SWHN soll frühzeitig eine erste Abschlagszahlung erfolgen. 

 

Die veranschlagten Mittel stehen im Haushaltsplan 2026 THH 90 im Profitcenter 535090 

(Kombinierte Versorgungsunternehmen) auf der Kostenstelle 53505000 Kombinierte Versor-

gung zur Verfügung. 
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III. Finanzwirtschaft 

Siehe Sachverhalt. 

 

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben 

Der Antragsgegenstand ist kein Vorhaben im Sinne der Leitlinien für eine mitgestaltende 

Bürgerbeteiligung in Heilbronn. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen. 

 

V. Klimarelevante Auswirkungen 

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima. 

 

Begründung: 

-_ 

 

 

 

 


